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Zu dem mit obbez. Schreiben übermittelten Entwurf einer Novelle zum 

Finanzausgleichsgesetz 2008 erlaubt sich das Amt der Burgenländischen 

Landesregierung, folgende Stellungnahme abzugeben: 

 

Der Vorwegabzug von 7,5 Mio. Euro bei der Körperschaftssteuer belastet die 

burgenländischen Gemeinden mit ca. 2,67 %. Aufgrund der Meldungen bei der 

Rückzahlung der Getränkesteuer entfällt auf die burgenländischen Gemeinden ein 

Anteil von 1,673 % (ohne Nachzug Eisenstadt). Ein Ausgleich auf die bgld. 

Gemeinden entspräche einem dzt. Fiktivbetrag von rd. 125.000 Euro. Der 

anteilsmäßige Wegfall bei der Körperschaftssteuer entspräche einem Minderbetrag 

von ca. 25.000 Euro. Die bgld. Gemeinden hätten daher mit einem Fiktivüberschuss 

bei den Ertragsanteilen von rd. 100 000 Euro zu rechnen. 

 

Im Übrigen wird ersucht, jenen Betrag für die burgenländischen Gemeinden 

zugrunde zu legen, der sich nach der Korrekturmeldung der Stadtgemeinde 
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Eisenstadt vom 9. Jänner 2009 ergibt, somit einen Betrag in Höhe von insgesamt 

884.542,61 Euro. 

 

 

Beigefügt wird, dass eine Ausfertigung dieser Stellungnahme an die e-mail Adresse 

begutachtungsverfahren@parlament.gv.at ergeht. 

 

Mit freundlichen Grüßen! 

 

 

 
 

 
 

Für die Landesregierung: 
Im Auftrag des Landesamtsdirektors: 

Dr. in Handl-Thaller 
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Zl.u.Betr.w.v.      Eisenstadt, am 14. Jänner 2009 
 
 
1. [Präsidium des Nationalrates, Dr. Karl Renner-Ring 3, 1017 Wien 
2. Präsidium des Bundesrates, Dr. Karl Renner-Ring 3, 1017 Wien] 
3. Allen Ämtern der Landesregierungen (z.H. der Herren Landesamtsdirektoren) 
4. Der Verbindungsstelle der Bundesländer beim Amt der NÖ. Landesregierung, 

Schenkenstraße 4, 1014 Wien 
 
zur gefälligen Kenntnis. 
 
 

Für die Landesregierung: 
Im Auftrag des Landesamtsdirektors: 

Dr. in Handl-Thaller 
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